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Pfarrkirche St. Stephanus in Buchheim  
Am Samstag, 10. April 2021 musste unsere Messnerin mit Schrecken feststellen, dass die brennende Osterkerze in den Beichtstuhl 
gestellt wurde. Hierbei handelt es sich um keinen Scherz oder Unfug mehr ... !!! Wir bitten jeden sich zu überlegen, was passiert wäre, 
wenn der Beichtstuhl durch einen unglücklichen Fortgang der Angelegenheit in Brand geraten wäre! 

Aktuell wird noch von einer Anzeige gegen Unbekannt abgesehen. 
Sollte sich eine solche Aktion jedoch wiederholen wird die Kirchengemeinde Anzeige bei der Polizei erstatten.  

Leider war dies nicht das erste Mal, dass in der Kirche Unfug angestellt wurde. Unsere Kirche steht jedem offen, der das Bedürfnis hat 
in Ruhe Andacht zu halten. Sie ist jedoch kein Spielplatz und sollte in Anbetracht der großen Bedeutung für die Gemeinde sorgsam 
behandelt werden! Es ist wohl kaum im allgemeinen Interesse wenn die Kirche bedingt durch solche Aktionen künftig verschlossen 
bleiben muss! 

Wir bitten darum ein wachsames Auge auf diesen Schatz der Gemeinde zu haben und mitzuteilen, wenn ensprechende Umtriebe 
festgestellt werden.  

In solchen Fällen können Sie sich gerne an Messnerin Margret Braun (Tel: 920982), Pfarrgemeinderätin Irene Kempter (Tel: 675) oder die 
Gemeindeverwaltung (Tel: 311) wenden.  

Dienstzeiten Rathaus: 
Wir weisen auf die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes 
beim Betreten des Rathauses hin! 
 
Mo - Mi  08.30 - 11.30 Uhr  
Di   14.00 - 16.00 Uhr  
Do  15.00 - 18.00 Uhr  
Fr  08.30 - 11.30 Uhr  

Redaktion „donnerstags“ - wir sind erreichbar unter: 
Tel: 07777/311 
Fax: 07777/1681 
email: info@gemeindebuchheim.de    

Abfallkalender: 
Restmüll 23.04.2021 
Biomüll 16.04.2021 
Papier 07.05.2021 
Wert-Tonne 04.05.2021 
Windel-Tonne    23.04.2021 
Grünschnitt 17.04.2021 

Alle Termine finden Sie auch im
 Internet unter: 
http://www.abfall-tuttlingen.de 

Das ist kein April-Scherz mehr .... !!! 
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Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste

Ärzte:
an den Wochenenden und Feiertagen
Notfallpraxis Tuttlingen  01805/19292370
an den Wochenenden und Feiertagen  
Notfallpraxis Sigmaringen 0180/1929260

Apotheken-Notdienst:
17.04.2021  
Nellenburg-Apotheke Liptingen, Stockacher 
Straße 14/1, 78576 Liptingen
07465/92720      
18.04.2021   
Löwen-Apotheke Tuttlingen, 
Bahnhofstraße 49, 78532 Tuttlingen
07461/2434
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen er-
halten Sie auf den Seiten der Landesapothe-
kerkammer Baden-Württemberg: 
http://lak-bw.notdienst-portal.de/ 
Oder kostenfrei aus dem Festnetz: 
(0800) 0022833. 

Notfalldienste:
Ärztlicher Notfalldienst 
Tel. 01805/19292-370 
Rettungsdienst 19222
Zusatz zu wichtigen Rufnummern für den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wo-
chenenden und Feiertagen und außerhalb 
der Sprechstundenzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: 
docdirekt - Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 
0711 – 96589700 oder docdirekt.de

Zahnärztlicher  
Notfalldienst

0180322255520

Tierarzt
Dr. Kettenacker, Tel: 07575/92040 
Dr. Kullen, Tel: 07575/9276993 
oder 01727401632

Zentrale Hals-Nasen- 
Ohren-Notfallpraxis 

am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villin-
gen-Schwenningen (1. OG. Hauptgebäude): 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 20 Uhr 
(ohne Voranmeldung) (Tel.: 01805-19292410) 

Kath. Sozialstation -  
Altenhilfe-

Zweigstelle Fridingen 
Ambulante Kranken- und Altenpflege 
Einsatzleitung 
Frau Christiane Graf 
Tel. 07463/7980

Familienpflege und  
Dorfhilfe

Vermittlung/Einsatzleitung
Tel. 07461/9354-13
Tel. 07575/209531 Sabine Mutschler

Frauenhaus Tuttlingen

07461/2066

Ambulante Beratungs- 
stelle des Frauenhauses 

Tuttlingen07461/161666

KöBücherei St. Stephanus 
Die Bücherei Buchheim bleibt 
wegen der Corona-Pandemie lei-
der auch noch im  April geschlos-
sen. 

Euer Büchereiteam 
Christine Fritz und Gabi Hanreich

Nachbarschaftshilfe von 
Haus zu Haus

Monika Kohler Tel.07777/1732
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.hilfe-von-haus-zu-haus.de 

Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstr.14,  78532 Tuttlingen  
Tel. 07461 969717-0 
Fax. 07461 969717-29 
Unsere Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr 
Mo, Di  14.00-17.00 Uhr 
Do  14.00-18.00 Uhr

Phönix gemeinsam gegen 
sexuellen Missbrauch e.V. 

Phoenix e.V. Tuttlingen
Wilhelmstr. 4, 78532 Tuttlingen
Tel: 07461/770550
homepage: phönix-tuttlingen.de 
email: anlaufstelle@phönix-tuttlingen.de 
sowohl phoenix-tuttlingen@gmx.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo.   10.00h - 12.00h 
Di. 17.00h - 19.00h 
Do.   15.00h - 17.00h 
persönliche Gespräche nach telefonischer 
Vereinbarung

Fachstelle Sucht  
Tuttlingen: 1+

Bahnhofstraße 39, 78532 Tuttlingen 
Telefon: 07461/966480 
Offene Sprechstunde: 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr 
E-mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de

Pfarrämter
Kath. Pfarramt St. Silvester/Seelsorgeeinheit Egg 
Schulstrasse 4 
78576 Emmingen-Liptingen 
Tel. 07465/703   Fax 07465/2407 
Öffnungszeiten: 
Montag 16.00-18.00 Uhr; 
Mittwoch 09.00-11.00 Uhr; 
Donnerstag 11.00-12.00 Uhr 
Internet:www.seegg.de- 
E-Mail: pfarramt@seegg.de 
Pfarrer Ewald Billharz – 
ewald.billharz@seegg.de 
Gemeindereferentin: Marlies Kießling, 
marlies.kiessling@seegg.de 
Büro Liptingen: 07465/9273720

Evang.Pfarramt 
Pfarrerin Nicole Kaisner 
Tel. 07463/382 
Telefax 07463/990558 
E-Mail: 
Pfarramt.Muehlheim-Donau@elk-w.de 

Förster: Harald Müller, 
mobil: 0172/6367618, 
h.mueller@landkreis-tuttlingen.de 
Kläranlage: Herr Aichelmann, 
Tel. 07575/710, 
klaeranlage@messkirch.de
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Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan „Brandstatt I - III“   
Der Gemeinderat der Gemeinde Buchheim hat am 27.07.2020 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan Gewerbegebiet „Brandstatt I - III“ 
mit örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbstständige Satzung jeweils in der Fassung vom 27.07.2020 beschlossen. Mit der Bekanntma-
chung  dieses Satzungsbeschlusses und nach erfolgter Genehmigung am 22.03.2021 durch das Landratsamt Tuttlingen tritt der Bebauungs-
plan „Brandstatt I - III“ in Kraft. 

Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Brandstatt I - III“ umfasst folgende Grundstücke bzw. Teile folgender Grundstücke: 
4105, 4105/1, 4105/2, 4106/1, 4107, 4107/1, 4108/1, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4112, 4113,4114, 4112/1 und teilweise 137, 147, 4104, 4116 
(Raiffeisenstraße) und 255 (Leibertinger Straße K5937) in Buchheim. Die Fläche des Plangebietes beträgt ca. 8,26 ha. Maßgeblich für den 
Geltungsbereich ist der nachfolgende Kartenausschnitt (maßstabslos). 
 
Bebauungsplan „Brandstatt I - III“ – Lage-
plan mit Geltungsbereich (maßstabslos, 
27.07.2020) 

Einsichtnahme 
Der Bebauungsplan „Brandstatt I - III“ (beste-
hend aus Planzeichnung,Planungsrechtlichen 
Festsetzungen mit Begründung, Umweltbe-
richt) und die örtlichen Bauvorschriften mit 
Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung werden innerhalb der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Buchheim an folgender Stelle zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten: 
Rathaus Buchheim, Rathausstraße 4, 
88637 Buchheim 

Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften 
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
werden 
•   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

•   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und 

•   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs, un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres ab der Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

Dies gilt nicht, wenn 
•   die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
•  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
•  vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
•   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-

gründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntma-
chung jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch Festsetzungen des Bebauungsplans 
oder seiner Durchführung entstandenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen. 
  
Buchheim, den 12.04.2021 
Claudette Kölzow, Bürgermeisterin 

Amtliche
Mitteilungen§
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Wir gratulieren: 
Herrn Karl Friedrich Wachter, 
Donautalstraße 9 in 88637 Buchheim 
am 15.04.2021 zum 70sten Geburtstag. 
    
 

Aus der Arbeit des Gemeinde-
rats vom Montag, 12.04.2021 
Erneuerung der Zaun- und Toranlage Kin-
dergarten St. Josef 
Bereits seit einigen Jahren wird bei den jähr-
lichen Sicherheitskontrollen im Außenbe-
reich des Kindergartens immer wieder der 
bestehende Jägerzaun moniert. Nachdem 
nun die Erweiterungs- und Sanierungsar-
beiten an Bürgerhaus und Kindergarten ab-
geschlossen sind ist es erforderlich die Ein-
zäunung des Kindergarten-Außenbereichs 
zu erneuern. Da durch den Anbau der Krip-
penräumlichkeiten Platz im Garten verloren 
ging, wird bei der neuen Einzäunung der an 
den Kindergarten-Außenbereich angren-
zende Bereich der früheren Gemeindegara-
gen hinzugenommen. 

Für die Arbeiten wurden drei Angebote von 
regionalen Fachfirmen eingeholt. Die Fir-
men waren vor Ort und haben sich die Ge-
gebenheiten angeschaut und eine Vermes-
sung durchgeführt. 

Es handelt sich bei beiden Angeboten um 
einen Doppelstabmatten-Zaun – verzinkt - 
mit einer Höhe von 1,0 m in schwerer Qua-
lität (8/6/8). Die Gittermatten haben eine 
Maschenweite von 50 x 200 mm und sind 
ohne Überstand. 

Der Gemeinderat beschließt die Ausführung 
der Arbeiten zur Erneuerung der Zaun- und 
Toranlage an die günstigste Bieterin (An-
gebot 1), die Fa. Zaunbau Gutknecht aus 
Scheer zum Angebotspreis in Höhe von 
9.979,22 € brutto zu vergeben. 

Bürgerfragestunde 
Es waren keine Zuhörer anwesend, die Bür-
gerfragestunde wurde nicht in Anspruch 
genommen. 

Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
• Aus der Mitte des Gemeinderates wird 

angeregt, am Sportplatz in Richtung der 
neuen Bebauung im Eichenweg und 
Erlenweg ein Fangnetz anzubringen. 
Wenn der Fußballplatz wieder in Betrieb 

genommen werde, werde es sicher-
lich bald die ersten Probleme geben. 
Hierzu wird die Verwaltung Kontakt mit 
dem Fußballverein aufnehmen.

• Es wird darauf hingewiesen, dass die nach 
der Leitungsverlegung neu gestalteten 
Zufahren Feigenweg und Gründelbuch-
weg zu eng gehalten sind. Hier ist ein Be-
fahren um die Kurven ohne auf das Ban-
kett zu kommen unmöglich!

   
   

Buchheimer Geschichten 
Ich habe in alten Zeitungen geblättert und 
den nachstehenden Artikel gefunden. 
Diese Rückschau auf das Jahr 1976 fand ich 
sehr interessant, an die Ereignisse erinnern 
sich sicher noch viele Buchheimer. 
Der Bericht erschien am 28. Januar 1977 im 
„Schwarzwälder Boten“ unter dem Titel: 
  
„Reges Vereinsleben wird Buchheim im-
mer wieder neue Impulse geben 
Der knapp 600 Einwohner zählende Ort 
Buchheim verfügte immer über eine Viel-
zahl von Vereinen, was auf eine rege Tätig-
keit seiner Bürger hinweist. Zu erwähnen ist 
dabei auch, dass die hier tätigen Lehrer bis 
auf den heutigen Tag sich größtenteils für 
Vereine und Gemeinde einsetzten, was si-
cherlich nicht überall der Fall war. 
Ältester Verein ist der Männergesangverein 
„Harmonie“, dessen Bestehen bis ins Jahr 
1851 nachzuweisen ist. Fahnenweihe war 
1873. Aus diesem Anlass fand 1973 ein gro-
ßes Fest statt, wobei Landrat Dr. Köpf aus 
Tuttlingen die begehrte Zelterplakette des 
Bundespräsidenten überreichen konnte. 
In diesem Jahr feiert die Musikkapelle ihr 
100jähriges Bestehen. Seit 1886 besteht der 
Ortsviehversicherungsverein. 1900 wurde 
nach dem Bau der Wasserversorgung die 
Freiwillige Feuerwehr gegründet. Schon 
1874 war es zu einer ersten Gründung ge-
kommen, doch war die Wehr bereits 1879 
wieder aufgelöst worden. 1924 schlossen 
sich die Buchheimer Bauern zur Raiffeisen-
genossenschaft zusammen. Fußballbegeis-
terte Einwohner gründeten 1956 den Fuß-
ballclub, der im vergangenen Jahr einen 
neuen Rasenplatz einweihen konnte, ver-
bunden mit einem großen Fest zum 20jäh-
rigen Bestehen. Schon jahrzehntelang hatte 
es hier einen Narrenverein gegeben, der 
immer wieder zur Fasnetzeit zusammentrat 
und für ein buntes Programm sorgte. 1970 
wurde daraus die „Schilpenzunft“ gegrün-
det. 

Die Bemühungen Buchheimer Bürger, den 
Fremdenverkehr zu aktivieren, drückt sich 
in der Gründung des Fremdenverkehr-För-
dervereins 1973 aus. Buchheim gehört 
auch zur Fremdenverkehrsgemeinschaft 
„Bergland Junge Donau“. Neuester Verein 
ist die 1975 gegründete DRK-Ortsgruppe. 
Ehemals bedeutende Vereine, die aber in 
Buchheim nicht mehr existieren, waren der 
1894 gegründete Albverein, der bis nach 
dem ersten Weltkrieg bestand und eine The-
atergesellschaft, die schon 1857 eine Bühne 
angeschafft hatte, 1920 neugegründet wur-
de, aber wieder einging. 

Vereinsarbeit wird immer viel Idealismus 
erfordern, aber ein reges Vereinsleben wird 
Buchheim immer am Leben erhalten.“ 
  
Noch eine Ergänzung zur Feier des 20jäh-
rigen Bestehens des Fußballclubs (28. – 
31.05.1976): 
Besonders geehrt wurde Heinz Rebholz für 
250 Spiele. 

Wenn auch zur Zeit die Aktivitäten der Ver-
eine durch die Coronabeschränkungen aus-
gebremst sind, so werden sie sich und ihre 
Mitglieder nicht unterkriegen lassen und 
weiterhin erfolgreich arbeiten wie bisher. 
  
von Erika Kiene  
 
 

Interessantes
und Wissenswertes

Klinikum  
bekommt neuen  
Chefarzt für die 
Frauenklinik 

Abdulnaser Shtian wird in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 als Chefarzt die Verant-
wortung für die Klinik für Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde am Klinikum Landkreis 
Tuttlingen übernehmen. 
Da der bisherige Chefarzt der Klinik Dr. Bern-
hard Martin im Frühjahr in den Ruhestand 
geht, hat der Aufsichtsrat des Klinikum 
Landkreis Tuttlingen seinen Nachfolger ge-
wählt. 
Abdulnaser Shtian ist derzeit Oberarzt an 
der Frauenklinik des Universitätsklinikums 
Jena und Koordinator des dortigen Myom-
, Minimalinvasiv-chirurgischen-, und En-
dometriosezentrums. Er verfügt über eine 
langjährige und umfangreiche Erfahrung 
in der speziellen Geburtshilfe und Perina-
talmedizin. Weitere Schwerpunkte liegen in 
der gynäkologischen Onkologie. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir für unser Kli-
nikum und den Landkreis einen exzellenten 
Nachfolger für Klinikleitung Geburtshilfe 
und Frauenheilkunde gefunden haben. Herr 
Shtian hat den Aufsichtsrat mit seiner brei-
ten Qualifikation aber auch seiner Persön-
lichkeit überzeugt. Damit wird er nicht nur 
die Grund- und Regelversorgung hervorra-
gend abdecken, sondern das medizinische 
Angebot durch Schwerpunktsetzungen, 
die sehr gut zu den Bedarfen in der Region 
und vorhandenen Angeboten unserer Klinik 
passen, ergänzen“, so der Landrat und Auf-
sichtsratsvorsitzende des Klinikums Stefan 
Bär. 
Als zertifizierter Operateur der 3. von 3 Stu-
fen minimalinvasive Chirurgie bringt Herr 
Shtian umfassende Erfahrung in dieser auch 
Schlüssellochchirurgie genannten Technik 
mit, die in der Viszeralchirurgie als Verfah-
ren in den letzten Jahren stetig ausgebaut 
wurde. Als „Zertifizierter Senior-Brust-Ope-
rateur“ und Fachmann für die Behandlung 
des Brustkrebs wird dieser Bereich gemein-
sam mit den Oberärztinnen Frau Dr. Jahnz 
und Frau Özder gestärkt. Im Bereich der 

  Unsere Jubilare
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Behandlung von Myomen, eine der häu-
figsten gutartigen Erkrankungen bei Frau-
en, und Endometriose möchte Herr Shtian 
neue Schwerpunktangebote etablieren, um 
bestehenden Bedarfen besser gerecht zur 
werden. 
„Mit Herrn Shtian haben wir einen be-
sonders qualifizierten Chefarzt gefunden. 
Unsere Patientinnen und jungen Famili-
en werden uns auch künftig ihr Vertrauen 
schenken können. Besonders freue ich mich, 
dass wir für unser Klinikum und den Land-
kreis einen dabei so empathischen und en-
gagierten Menschen gewinnen konnten“, so 
der Geschäftsführer des Klinikum Landkreis 
Tuttlingen, Dr. Sebastian Freytag. 
Der 42-Jährige Abdulnaser Shtian wurde 
in Syrien geboren und hat dort Humanme-
dizin studiert. In der Uniklinik in Damaskus 
absolvierte er seine Facharztausbildung, bis 
er 2008 nach Deutschland kam. Angefan-
gen hat er als Assistenzarzt in der Charité 
in Berlin, bildete sich dann nach Erwerb der 
Facharztqualifikation in verschiedenen Kli-
niken Deutschlands als Oberarzt und leiten-
den Oberarzt weiter. 
Abdulnaser Shtian ist mit einer Kinderärztin 
verheiratet und hat zwei Kinder. 
  
Klinikum informiert über die Pflege-Aus-
bildung auf dem Tuttlinger Wochenmarkt 
Am Freitag, 16. April, informiert das Klinikum 
Landkreis Tuttlingen auf dem Wochenmarkt 
in Tuttlingen über die Ausbildungsmöglich-
keiten am Klinikum, insbesondere in der 
Pflege. Unter strikter Einhaltung der Hygi-
ene- und Abstandsregeln können sich Ju-
gendliche und Eltern informieren, ihre Fra-
gen stellen und Infomaterialien mitnehmen. 
Auszubildende berichten hier über ihren 
Alltag in der Pflege und beantworten ger-
ne die Fragen. Die Ausbildungsleiter geben 
Auskunft über die Rahmenbedingungen. 
  
  

Naturschutzzentrum  
Obere Donau/  
Naturpark Obere Donau 
Küchenschelle – Flaumige Schönheit  
Leuchtend violette Blütenglocken, auffal-
lend gelbe Staubblätter im Innern und eine 
starke, flaumige Behaarung – die Gewöhnli-
che Küchenschelle ist eine absolute Schön-
heit unter unseren heimischen Blütenpflan-
zen. Dank ihres unverwechselbaren Äußeren 
lässt sie sich auf den ersten Blick erkennen. 
Auch wenn es nahe liegt: der Name „Kü-
chenschelle“ leitet sich nicht von „Küche“ ab, 
sondern bezieht sich auf eine kleine Kuh – 
also ein „Kühchen“. Im Laufe der Zeit hat sich 
dies zu „Küchen“ verkürzt. Schelle rührt von 
der glockenförmigen Gestalt der Blüte, die 
den Glocken ähnelt, die Kühe um die Hälse 
tragen. Das erklärt auch, warum die Pflanze 
synonym als „Kuhschelle“ bekannt ist. 
Die Blüte ist nicht nur für uns Menschen, 
sondern auch für Insekten sehr attraktiv: 
Hummeln, Bienen und Ameisen bedienen 

sich gerne am Nektar- und Pollenangebot 
der zeitig im Jahr blühenden Küchenschel-
len. Auch nach der Blüte ist die Küchen-
schelle wunderhübsch anzusehen. Die 
Fruchtstände der Pflanze sind äußerst at-
traktiv. Ist die Küchenschelle zur Blüte nur 
wenige Zentimeter groß, wächst der Stängel 
bis zur Samenreife deutlich weiter. An jedem 
Nussfrüchtchen entwickelt sich ein zottiger 
Federschweif, so dass der Fruchtstand aus-
sieht, wie eine federige Kugel. Die Samen 
können über den Wind verbreitet werden, 
oder bleiben im Fell vorbeistreifender Tiere 
hängen. 
Küchenschellen kommen nicht in gewöhn-
lichen Wiesen vor. Sie brauchen ganz be-
sondere Standorte mit sonnig-trockenen 
Bedingungen und nährstoffarmem, flach-
gründigem Boden. Sie wachsen auf Tro-
cken- und Halbtrockenrasen, wie sie bei uns 
im Bereich der Felsen oder z.B. in Wacholder-
heiden vorkommen. An diesen Lebensraum 
mit extremen Bedingungen ist die Pflanze 
besonders angepasst. Die starke, weiße Be-
haarung reflektiert die Sonnenstrahlung 
und schützt die Küchenschelle so vor großer 
Hitze und hoher Verdunstung, gleichzeitig 
aber auch vor eisigem Wind und Frost. Ob-
wohl die Küchenschelle eher klein ist, rei-
chen ihre Wurzeln bis über einen Meter in 
die Tiefe, um möglichst viel des spärlich vor-
handenen Nährstoff- und Wasserangebots 
aufzunehmen. 
Im Bereich des Donautals und auf der 
Schwäbischen Alb kann man Küchenschel-
len vergleichsweise häufig entdecken. Doch 
insgesamt betrachtet kommt die Pflanze sel-
ten vor. Die Lebensräume der Küchenschelle 
sind oft gefährdet. Sowohl Düngung, inten-
sivierte Nutzung und hohe Trittbelastung 
als auch die völlige Nutzungsaufgabe mit 
darauffolgender Verbuschung ändern die 
Standortsbedingungen und führen zum 
Verschwinden der Küchenschellen. Daher 
wird die Pflanze auf der Roten Liste als ge-
fährdet eingestuft und steht unter Natur-
schutz. Küchenschellen dürfen in der Natur 
nicht gepflückt oder ausgegraben werden. 
Wer die hübsche Pflanze in seinen Garten in-
tegrieren will, hat trotzdem die Möglichkeit: 
Küchenschellen sind in vielen Gärtnereien 
erhältlich. 
  
  

 
Kostenlose Energieberatung 
am Montag, 19.04.2021 
Die nächste kostenlose Energieberatung für 
Bürger aus dem Landkreis Tuttlingen findet 
am Montag, 19.04.2021, telefonisch, per 
E-Mail oder per Video-Chat statt. 
Sofern Sie eine persönliche Beratung wün-
schen, finden die Beratungen nach vorheri-
ger Terminvereinbarung in der Energieagen-
tur Landkreis Tuttlingen statt. Es werden die 
in der Zeit der Corona-Pandemie notwendi-
gen Hygiene-Vorkehrungen durch die Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg und 
die Energieagentur Landkreis Tuttlingen 
getroffen. 

Ein Energieberater der Energieagentur und 
Verbraucherzentrale informiert Sie neutral 
und kostenlos zu Themen wie energetische 
Gebäudesanierung, dem Einsatz von erneuer-
baren Energien, gesetzlichen Anforderungen 
und den aktuellen Fördermitteln zu Ihrem 
Projekt. Alle Beratungstermine müssen vorab 
zeitlich fixiert werden. 
Das Büro der Energieagentur Landkreis Tutt-
lingen ist für die Terminvereinbarung tele-
fonisch unter 07461/9101350 oder per 
E- Mail unter info@ea-tut.de erreichbar. Die 
Beratungen werden gefördert durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie.  
 
 
TUTicket 
Achtung: Baustellen und Umleitungen 
Um Infrastruktur zu erhalten oder zu ver-
bessern, führen Gemeinden, Landkreise 
und das Land häufig Bau maß nahmen 
durch. Diese wirken sich nicht nur auf den 
Auto verkehr aus, sondern haben oft auch 
Folgen für den öffentlichen Nahverkehr.  
Immer aktuell informiert durch Home-
page,  Nachrichten und Aushänge 
Baumaßnahmen können zu Verspätungen, 
Umleitungen oder dem zeitweiligen Wegfall 
einzelner Haltestellen füh ren. Sobald TUTi-
cket Baumaßnahmen bekannt wer den, wird 
ein Konzept entwickelt, wie der gewohnte 
Linien verkehr bestmöglich fortgeführt wer-
den kann. Um Sie im Vorfeld über Auswir-
kungen auf Ihrer Ver bindung zu informieren, 
veröffentlicht TUTicket ent spre chende Mel-
dungen auf der Homepage www.tuticket.
de. Sie finden diese Verkehrs informationen 
auf der Startseite und im Menü unter Aktuel-
les. Meldungen darüber werden zudem in re-
gionalen Zeitungen und Nachrichtenblättern 
betroffener Gemeinden veröffent licht. 
Entfallen bestimmte Haltestellen oder erge-
ben sich größere Änderungen, hängt das für 
die Linie zuständige Busunternehmen an den 
entsprechenden Haltestellen Fahrgast-Infor-
mationen aus. Auch die Fahrplanauskunft 
auf der TUTicket-Homepage berücksichtigt 
solche Ände run gen automatisch – solange es 
sich nicht etwa um eine plötzliche Vollsper-
rung oder Ähnliches handelt. Wenn Sie weite-
re Fragen haben, helfen Ihnen natürlich auch 
die MitarbeiterInnen des TUTicket-Kunden-
Centers zu den regulären Öffnungszeiten per 
E-Mail und Telefon gerne weiter. 
Wir beraten Sie gerne: 
KundenCenter 
Verkehrsverbund TUTicket 
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen 
Telefon 07461 926-3500 
E-Mail: info@tuticket.de 
Information online: www.tuticket.de 
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Verbraucherzentrale  
Baden-Württemberg 
Widerrufsjoker rettet Verbraucher 
Kundinnen und Kunden der Honorarbe-
ratung Transparento GmbH können unter 
Umständen Verträge widerrufen

• Die Transparento GmbH hatte bei Verträ-
gen rund um Finanz- und Vorsorgepla-
nung keine bzw. keine ausreichende Wi-
derrufsbelehrung vorgelegt. Betroffene 
Verbraucher:innen können ihren Vertrag 
unter Umständen noch widerrufen

• Ein grundsätzliches Problem bei der Fi-
nanzberatung betrifft den Provisions-
verkauf wie die Honorarberatung: Die 
geltende Rechtslage stellt eine bedarfs-
gerechte Beratung der Verbraucher:innen 
nicht sicher.

• Im konkreten Fall konnte der Betroffene 
sich nur dank einer fehlerhaften Wider-
rufsbelehrung von der teuren und nicht 
bedarfsgerechten Beratung lösen.

 
Verbraucher können Verträge, die außer-
halb von Geschäftsräumen abgeschlos-
sen wurden, in der Regel 14 Tage lang 
widerrufen und bereits gezahltes Geld 
zurückfordern. Anbieter müssen über 
dieses Recht transparent und rechtlich 
korrekt informieren. Das gilt auch bei 
Verträgen zur Finanz- und Vorsorgebe-
ratung. Ist die Widerrufs belehrung falsch 
oder fehlt sie komplett, läuft die Frist für 
den Widerruf nicht ab. Verbraucher:innen 
können sich dann auch später noch von 
Verträgen lösen. Ein Lichtblick für alle, 
die in nicht bedarfsgerechten Verträgen 
stecken, denn: Wie bei dem abgemahn-
ten Fall der Transparento GmbH kann es 
oft um mehrere tausend Euro gehen.  
  
Knapp 21.000 Euro einmaliges Honorar, 
dazu mindestens 82 Euro laufende Kosten 
pro Monat für 29 Jahre. So viel sollte Matth-
ias Schmidt* für eine Finanz- und Vorsorge-
beratung samt Anlage an die Transparento 
GmbH zahlen. Nachdem er alle Unterlagen 
von dem Berater erhalten hatte und sich der 
Verdacht regte, übervorteilt worden zu sein, 
wandte er sich an die Verbraucherzentrale. 
„Im Rahmen unserer Rechtsberatung stell-
te sich heraus, dass der Anbieter den Ver-
braucher nicht ordnungsgemäß über sein 
Widerrufsrecht informiert hatte,“ sagt Niels 
Nauhauser von der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg. Dieses Recht steht Ver-
braucher:innen bei Fernabsatzgeschäften 
gesetzlich zu, im vorliegenden Fall fand die 
Beratung telefonisch und per Screensharing 
statt. 

Die Verbraucherzentrale mahnte Transpa-
rento daraufhin ab, diese unterzeichnete 
eine Unterlassungserklärung. Der betrof-
fene Verbraucher konnte seinen Vertrag 
erfolgreich widerrufen. „Wer bei der Trans-
parento GmbH im Fernabsatz Verträge ab-
geschlossen hat, ohne über das Widerrufs-
recht korrekt informiert worden zu sein, 
kann seinen Vertrag ebenfalls widerrufen 
und bereits gezahlte Honorare zurückfor-
dern,“ so Nauhauser. 

Häufig nicht bedarfsgerecht 
Darüber hinaus stellte die Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg bei der Überprü-
fung der Verträge fest, dass das Angebot 
von Transparento für den Verbraucher nicht 
bedarfsgerecht war. Ein typisches Problem 
bei Honorarberatung oder Verkauf auf Pro-
vision: „Für Verbraucher ist die Qualität einer 
Finanzberatung nicht erkennbar, es kommt 
immer wieder vor, dass Anbieter das zu ih-
rem Vorteil ausnutzen und Verträge verkau-
fen, die nicht bedarfsgerecht sind“, kritisiert 
Nauhauser. 

So auch im Fall von Matthias Schmidt: „Nach 
allem was uns der Verbraucher über den Ab-
lauf der Beratung geschildert hat und was 
er an Unterlagen erhalten hat, schien sein 
Bedarf in der Beratung keine Rolle gespielt 
zu haben“, sagt der Finanzexperte. Schmidt 
habe das Geld anlegen wollen, allerdings 
wollte er sich die Möglichkeit offenhalten, 
mit dem Geld innerhalb der nächsten drei 
Jahre eine Immobilie zu kaufen. Das Bera-
tungsgespräch habe aber von Anfang an 
auf die Vermittlung einer Versicherung mit 
deutlich längerer Laufzeit abgezielt. Be-
gründet wurde die Empfehlung mit frag-
würdigen Vergleichsrechnungen zu einem 
angeblichen Mehrwert der Empfehlung 
nach 29 Jahren. „Auch der veranschlagte 
Arbeitsaufwand von angeblich 80 Arbeits-
stunden steht in keinem Verhältnis zu der 
Beratungsleistung,“ so Nauhauser. Gegen 
die nicht bedarfsgerechte Beratung hatte 
der Verbraucher aber rechtlich keine erfolg-
versprechende Handhabe, diese war auch 
nicht Gegenstand der Abmahnung. 

HOnorarberatung gesetzlich unzurei-
chend geregelt 
Zunehmend häufiger beschweren sich 
Verbraucher:innen über nicht bedarfsge-
rechte Beratung durch Honorarberater und 
-vermittler „Wer eine Finanzberatung in An-
spruch nimmt, muss sich darauf verlassen 
können, dass die Beratung stets mit der er-
forderlichen Qualifikation und im Interesse 
der Kunden erfolgt. Die geltende Rechtslage 
sichert dies aber nicht ab“, so Nauhauser. 
„Verbraucher:innen, die nicht bedarfsge-
recht beraten werden, haben keine recht-
liche Handhabe gegen die Anbieter. Das 
muss sich ändern.“   
* Name von der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg geändert. Der tatsächli-
che Name des Verbrauchers ist der Verbrau-
cherzentrale bekannt. 
  
 

Kirchliche
Nachrichten

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Mühlheim

Wochenspruch:
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Mei-
ne Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe 
ihnen das ewige Leben. 
(Johannes 10, 11a.27-28a) 

 
Im April
Der Boden, der dich 
jeden Morgen trägt. 
Die Hand, die sich 
auf deine Schulter legt. 
Die Welle, die dich 
über Tiefen hebt 
Die Liebe, die bleibt, 
wenn das Leben geht. 
Ich wünsche dir 
ein gutes Gespür 
für die Weisen, 
in denen Gottes Treue 
dir begegnet. 
Tina Willms 
    
Gottesdienste in unserer Gemeinde:
Sonntag, 18. April 2021
10.30 Uhr Gottesdienst in Fridingen 
(Pfrin. N. Kaisner) 
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gesangbuch 
mit, falls Sie die Liedtexte mitlesen möchten. 
Die Gesangbücher der Kirchengemeinde 
werden aktuell aus hygienischen Gründen 
nicht ausgegeben. 
    
Informationen für unsere Kirchenge-
meinde:
Für alle, die im Moment noch keine Gottes-
dienste vor Ort besuchen möchten, sind Pre-
digt und Fürbitten online auf unserer Home-
page abrufbar. 
Sie finden unsere Internetseite unter 
www.gemeinde.muehlheim-christuskir-
che.elk-wue.de.  

Die aktuelle Predigt wird weiterhin unter 
der Rubrik Gottesdienste eingestellt.
 
Aktuelle Informationen zum Umgang mit 
dem Coronavirus finden Sie auf der Home-
page unserer Landeskirche: 
www.elk-wue.de   
  
Regelmäßige Termine:
Montag
14.30 – 15.15 Uhr Ökumen. Kinderchor „Coo-
le Noten“ 1./2. Klasse, Kath. Gemeindehaus 
in Mühlheim (pausiert)

Dienstag
17.00 – 17.45 Uhr Ökumen. Kinderchor „Coo-
le Noten“ 3./4. Klasse, Kath. Gemeindehaus 
in Mühlheim (pausiert)

19.30 – 21.00 Uhr Posaunenchorprobe in Fri-
dingen, Kreuzkirche (pausiert)   
  
Kirchengemeinderatssitzung
Der Kirchengemeinderat trifft sich zur Sit-
zung am Mittwoch, 21. April um 19.30 Uhr in 
der Fridinger Kreuzkirche. 
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Verschwörungstheorien:  
Ursachen und Folgen
Online-Vortrag Donnerstag, 22, April, 
20 Uhr
Mit dem Link ist die kostenlose Einwahl 
möglich:
Siehe Homepage der Katholischen Erwach-
senenbildung //
https://www.keb-tuttlingen.de/veran-
staltungen/monatsuebersicht/veranstal-
tung/446-verschwoerungstheorien-ursa-
chen-und-folgen/619-2021-04-22
Referent: Prof. Dr. Michael Butter, Tübingen 
Viele Menschen versuchen, Ergebnisse oder 

Entwicklungen auf Verschwörungstheorien 
zurückzuführen. Weshalb glauben Men-
schen an solche Behauptungen und gibt es 
heute mehr davon als früher? Welche Rolle 
spielt das Internet bei Ihrer Verbreitung? 
Der Vortrag widmet sich diesen Fragen und 
zeigt auf, dass die Popularität von Verschwö-
rungstheorien das Symtom für eine tiefere 
Krise demokratischer Gesellschaften ist. 
Michael Butter ist Professor für Amerika-
nistik an der Universität Tübingen. Er ist 
Autor von „Nichts ist, wie es scheint“. Über 
Verschwörungstheorien (Suhrcamp, 2018). 
Kooperation: Ev. Erwachsenenbildung HO-
RIZONTE, vhs, keb   

Evangelisches Pfarramt 
Mühlheim a. d. Donau 
Pfarrerin Nicole Kaisner 
Tel.: 017631759692 
Griesweg 3, 78570 Mühlheim a. d. Donau 
Öffnungszeiten Gemeindebüro: 
Mittwoch und Donnerstag 
von 8 – 11.30 Uhr 
Tel: 07463/382, Fax: 07463/990558 
E-Mail: 
Pfarramt.Muehlheim-Donau@elkw.de 
  
Evang. Kirchenpflege
E-Mail: evkpflmuehlheim@web.de 
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